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RS OGH 1956/5/23 7Ob201/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1956

Norm

ABGB §796

ABGB §812

Rechtssatz

Anspruchsbescheinigung auf Grund der Bestimmung des § 796 ABGB, da die Ehe der Antragstellerin mit dem Erblasser

dem Bande nach nicht getrennt war und der mangelnde anständige Unterhalt weder durch einen gesetzlichen Erbteil

noch eine für den Fall des Überlebens bedungene oder letztwillig zugewendete Versorgung gedeckt ist.
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